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Eine Reihe wichtige^ Gesetze verabschiedet 
Die Landtagssitzung vom vergangenen 

Dienstag stand ganz im Zeichen des Erlasses 
von  Gesetzen, beziehungsweise der Genehmig 
gung von Gesetzesänderungen. Davon wurden 
nicht weniger als 8 von unserem Parlament 
verabschiedet. Ueber einige wichtige Beschlüs
se des Landtages in der Vormittagssitzung 
konnten wir bereits in der Mittwochausgabe 
berichten. So im besonderen über die Genehmi
gung einer Verfassungsänderung, welche die 
Erhöhung unseres Parlamentes von 15 auf 21 
Abgeordnete vorsieht. In dieser Aenderüng ist 
auch eine Sperrklausel von 8 Prozent aller ahrl 
gegebenen Stimmen enthalten, die inskünftig 
für die Erlangung eines Landtagsmandates n o t |  
wendig sind. Diese Verfassungsänderung soll 
gemäss einstimmigem Landtagsbeschluss der 
Volksabstimmung unterbreitet werden. Eine 
Zusammenfassung sämtlicher Landtagsbe
schlüsse bringen wir auf Seite 2 der  heutigen 
Ausgabe. 

Im Mittelpunkt der Beratungen am Nachmit
tag stand das Gesetz über die staatlichen Aus
bildungsbeihilfen (Stipendien) und die Volks
initiative betreffend die Abänderung des Ge
setzes über den Bau von Hochleistungsstras
sen. 

Das 
Stipendiengesetz verabschiedet 
Stipendiengesetz, das einen steinigen 

lieh war  die diesbezügliche Regierungsvorlage 

W e g  und beachtliche Geburtswehen hinter sich 
hat, konnte in der Landtagssitzung speditiv be-jl 
handelt und verabschiedet Werden. B e k a m t  ̂ betreffend dien Bau von HochTeistungsstrassen 

schlag der FBP-Fraktion auf, der eine grund
sätzliche Neugestaltung der Ausbildungsbeihil
fen beinhaltete. Die Entwürfe wurden einer 
Landtaaskommission überwiesen, welche dem 
Parlament eine neue Vorlage unter Berücksich
tigung der FBP-Vorstösse unterbreitete, Der 
Landtag beriet den Entwurf der Kommission in 
drei Lesungen durch und verabschiedete ihn 
ohne wesentliche Aenderungen einstimmig, 
Zu Diskussion Anlass gab allerdings eine orga
nisatorische Bestimmung. Das Gesetz sieht in 
Art. 32 vor, dass die Regierung für die Sachbe
arbeitung einen Fachbeamten zur Verfügung 
stellt was der Schaffung eines «Stipendienam
tes» gleichkommt. Der Abgeordnete Dr. Peter 
Marxer vertrat  jedoch die Ansicht, dass die 
Sachbearbeitung eindeutig in den Arbeitsbe
reich des Schulamtes falle und daher diesem 
übertragen werden müsse., Sein diesbezügli
cher Antrag wurde mit 8 zu 7 Stimmen abge
lehnt. Nicht unwesentlich dürfte ausserdem die 
Abänderung der Bestimmung über die Rechts
pflege sein. Der Entwurf sah vor, dass die Re
gierung bei Beschwerden endgültig entscheide. 
Die Notwendigkeit dafür wurde vorwiegend in 
den FBP-Bänken nicht eingesehen und der Pas
sus mit 8 zu 7 Stimmen fallen gelassen. Damit 
steht der normale Beschwerdeweg offen. 

Strassenbauinitiative dem Staatsgerichtshof 
Uberwiesen 

Erwartungsgemäss wurde die Volksinitiative 

Präsident in diesem Zusammenhang, dass es 
verantwortungslos wäre, die Initiative bei offe
nen Zweifeln über die Verfassungsmässigkeit 
der Volksabstimmung zu unterbreiten. Beson
ders erfreulich war es zu hören, dass der Abge
ordnete Herbert Kindle, auf dessen Interven
tion hin die Initiative in  der vorletzten Sitzung 
nicht behandelt wurde, in der Zwischenzeit 
nach eigenen Worten realisiert hat, «was unter 

(Fortsetzung Seite 2) 

und Hauptverkehrsstrassen zur Abklärung der 
nicht viel mehr als eine neue Verpackung der I Verfassungsmässigkeit dem Staatsgerichtshof 
alten W a r e  und  drängte einen Alternativvor-1 überwiesen. Mit Recht betonte der Landtags-

Heilpädagogische Tagesstätte 
Spatenstich I. D. der Landesfürstin zum Erweiterungsbau 

Nach dem ersten Spatenstich durch Ihre 
Durchlaucht Fürstin Gina von Liechtenstein, 
der  im kleinen Kreise mit dem Architekturbüro 
Franz Hasler und dem Bauunternehmer Gebrü
der Hilti gefeiert wurde, konnte am Mittwoch, 
den 10. Mai, mit den Aushubarbeiten zum Er
weiterungsbau der Tagesstätte begonnen wer
den. Dieser Tag brachte grosse Freude: Bald 
wird die durch die rasche Entwicklung der 
heilpädagogischen Sonderschulung entstande
ne  Raumnot überwunden sein. Nach sorgfälti
ger Planung des gesamten Heilpädagogischen 
Zentrums, das bei der Tagesstätte entstehen 
soll, hat  die erste Erweiterungsetappe nun ih
ren  Anfang genommen. Sie wird die Möglich
keiten der heilpädagogischen Betreuung ent
wicklungsgehemmter Kinder ergänzen und ver
bessern. *" 

Der Erweiterungsbau der Tagesstätte ist 
Zeugnis dafür, dass sie ihre erste Bewährungs
probe bestanden hat und dass die Bevölkerung 
von Liechtenstein nach wie vor gewillt ist, 
auch denjenigen Kindern zu einem sinn erfüll
ten Leben zu verhelfen, die es besonders 
schwer haben. 

Im Namen dieser Kinder danken wir allen 
für die grosszügige Unterstützung durch das 
diesjährige Fastenopfer und für die vielen 
spontanen Zuwendungen, die wir entgegenneh
men durften. Unser besonderer Dank gilt der 
Hans Groeber Stiftung, der Dr. Jos. Hoop Stif
tung und der Carl Franz Ferster Stiftung, die 
durch grosse Beträge an  den Kostenanteil des 
Vereins für Heilpädagogische Hilfe in Liech
tenstein den begonnenen Erweiterungsbau 
ermöglicht haben. 

Unsere Aufnahme zeigt Ihre Durchlaucht die Landesfürstin, die als Präsidentin des Vereins für 
Heilpädagogische Hille mit grosser Freude den Spatenstich zum Erweiterungsbau der Tages
stätte in Schaan vollzieht. Von rechts nach links erkennt man ausserdem Architekt Franz Has
ler, Ihre Durchlaucht die Fürstin, Architekt H. Kaiser, Helmut Hilti vom Bauunternehmen und 
Armin Meier, Leiter der Tagesstätte. Links verdeckt: Bauunternehmer Werner Hilti und Hein
rich Westmeyer, Leiter des Fürsorgeamtes. 

KOMMENTAR 
VU-Initiative: Wirksamkeit fraglich 

Die Volksinitiative betreffend den Bau 
von Hochleistungsstrassen wurde durch 
einstimmigen Beschluss des Landtages 
dem Staatsgerichtshof zur Ueberprttfung 
der Verfassungsmässigkeit Uberwiesen. 
Nachdem für den Fall der tatsächlichen 
Verfassungswidrigkeit des Volksbegeh
rens bereits ein Alternativvorschlag der 
FBP (Dr. Ernst Büchel) vorliegt, der die 
Mitbestimmung des Volkes gewährlei
stet, wollte auch die Vaterländische 
Union nicht untätig bleiben. Vier 
Abgeordnete aus ihren Reihen brachten 
im Landtag eine Initiative ein, die sich 
nicht konkret auf die Umfahrungsstras-
se bezieht, sondern ganz allgemein das 
obligatorische Referendum für Projekte 
bestimmt, die die Hälfte der Staatsaus
gaben im vorhergehenden Jahr ausma
chen. Diese Initiative mag auf den er
sten ,. Bliqk besteche^,, will sie doch 
scheinbar einen Ausbau der direkten 
Demokratie bewirken. Bei genauerem 
Betrachten finden sich jedoch verschie
dene Schönheitsfehler, die an der Wirk
samkeit und Systematik des Vorhabens 
zweifeln lassen. Systematik: Es wäre 
durchaus denkbar, dass beispielsweise 
umfassende oder auch teilweise Verfas
sungsänderungen obligatorisch der 
Volksabstimmung unterbreitet werden 
müssen, da die Verfassung, unser 
Grundgesetz, die Basis fUr den gesamten 
Staatsaufbau darstellt und in ihrer Be
deutung daher alle anderen Akte des 
Landtages überwiegt. Doch nicht die 
Verfassung, sondern Finanzbeschltisse 
stellt die VU-Initiative in den Mittel
punkt. Aber auch in dieser Beziehung 
ist deren Wirksamkeit in Frage zu stel
len. Damit eine obligatorische Volksab-

• Stimmung stattfindet, müsste ein Projekt 
die Hälfte der Staatsausgaben ausma
chen, das wäre im vergangenen Jahr bei 
Baukosten von rund 37 Millionen gewe
sen und in diesem Jahr läge die Summe 
bereits bei rund 44 Millionen Franken. 
Nun ist es aber so, dass eine Strasse 
nicht von Ruggell nach Balzers gebaut 
wird, sondern beim ersten Anlauf höch
stens einmal von Bendern nach Schaan. 
Eine solche Teilstrecke könnte niemals 
die Hälfte der Staatsausgaben aus
machen. Bei der Planung jedes Projek
tes hätte die Behörde somit freie Hand, 
ob sie dem obligatorischen Referendum 
entgehen will oder nicht. Schliesslich ist 
die Initiative von 4 Abgeordneten der 
VU unterzeichnet. Es fanden sich also 
nicht einmal alle Abgeordneten der 
Mehrheitspartei bereit, die Initiative zu 
unterstützen. Damit werden die Zweifel 
an deren Wirksamkeit und Notwendig
keit im dritten Punkt verstärkt. (gk) 


